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B 1179

Öffentliche Bekanntmachung einer Baugenehmigung gemäß  
Art. 66 Abs. 2 Satz 4 BayBO

Die Stadt Regensburg, Bauordnungsamt, 
erteilte mit Bescheid vom 2. November 
2016 (Az. 01659/2016 - 01) der Hans 
Stockerl Immobilien GmbH die beantrag-
te baurechtliche Genehmigung für den 
Umbau und die Sanierung des Anwesens 
Lederergasse 7, Grundstück Fl. Nr. 134 
der Gemarkung Regensburg. In dem 
Mehrfamilienwohnhaus entstehen nach 
der Sanierung insgesamt neun Wohnein-
heiten.
Grundlage der Baugenehmigung sind die 
am 21. Juni 2016 eingereichten Bauvor-
lagen und der mit den Bauvorlagen 
eingereichte Brandschutznachweis mit 
Stand vom 20. Juni 2016.

Mit der Baugenehmigung wurde die 
notwendige denkmalschutzrechtliche 
Erlaubnis nach Art. 6 Abs. 1 Denkmal-
schutzgesetz (DSchG) sowie die wasser-
rechtliche Genehmigung nach Art. 20 
Abs. 1 Bayer. Wassergesetz (BayWG) 
ersetzt.
Das Baugrundstück liegt im förmlich 
festgelegten Sanierungsgebiet III - West-
nerwacht. Die nach § 144 Abs. 1 Nr. 1 
Baugesetzbuch (BauGB) erforderliche 
sanierungsrechtliche Genehmigung 
wurde durch die Stadt Regensburg in 
ihrer Funktion als Baugenehmigungs-
behörde erteilt (§ 145 Abs. 1 Satz 2 
BauGB). 
Eine Stellplatzberechnung (Gegenüber-
stellung von anrechnungsfähigem 
Bestand und erforderlichem Bedarf) 
ergab, dass durch das beantragte 
Vorhaben kein zusätzlicher Bedarf an 

Kfz-Stellplätzen ausgelöst wird (Art. 47 
Abs. 1 Satz 2 Bayer. Bauordnung 
-BayBO).

Rechtsbehelfsbelehrung
Gegen diesen Bescheid kann innerhalb 
eines Monats nach seiner Bekanntgabe 
(in Form dieser öffentlichen Bekanntma-
chung) Klage beim Bayerischen Verwal-
tungsgericht in Regensburg, Postfachan-
schrift: 11 01 65, 93014 Regensburg, 
Hausanschrift: Haidplatz 1, 93047 
Regensburg, schriftlich oder zur Nieder-
schrift des Urkundsbeamten der 
Geschäfts stelle dieses Gerichts erhoben 
werden. Die Klage muss den Kläger, die/
den Beklagte(n) (hier: Stadt Regensburg) 
und den Gegenstand des Klagebegeh-
rens bezeichnen und soll einen bestimm-
ten Antrag enthalten. Die zur Begründung 
dienenden Tatsachen und Beweismittel 
sollen angegeben, der angefochtene 
Bescheid soll in Urschrift oder in Ab-
schrift beigefügt werden. Der Klage und 
allen Schriftsätzen sollen Abschriften für 
die übrigen Beteiligten bei gefügt werden. 

Hinweise zur Rechtsbehelfsbelehrung:
Die Monatsfrist wird mit dem Tage dieser 
öffentlichen Bekanntmachung in Lauf 
gesetzt (Art. 66 Abs. 2 Satz 6 Bayer. 
Bauordnung). Durch das Gesetz zur 
Änderung des Gesetzes zur Ausführung 
der Verwaltungsgerichtsordnung vom  
22. Juni 2007 (GVBl. S. 390) wurde das 
Widerspruchsverfahren im Bereich des 
Baurechts abgeschafft. Es besteht keine 
Möglichkeit, gegen den erteilten Be-

scheid Widerspruch einzulegen. Die 
Klageerhebung durch E – Mail ist 
unzulässig.

Eine Nachbarklage gegen den Bescheid 
hat gemäß § 212 a  Abs. 1 Baugesetz-
buch keine aufschiebende Wirkung. Ein 
Antrag auf Anordnung der aufschieben-
den Wirkung kann beim Bayer. Verwal-
tungsgericht Regensburg gestellt werden 
(§ 80 a Abs. 3 Satz 2 in Verbindung mit  
§ 80 Abs. 5 Satz 1 der Verwaltungsge-
richtsordnung).

Sonstiger Hinweis:
Nachbarn des Bauvorhabens können die 
Akten des Baugenehmigungsverfahrens 
beim Bauordnungsamt der Stadt 
Regensburg (Neues Rathaus, 3. Ober-
geschoss, Zi.Nr. 3.050) während der 
all gemeinen Geschäftszeiten (Montag, 
Dienstag und Freitag von 8.00 bis  
11.30 Uhr sowie am Donnerstag von 
8.00 bis 13.00 Uhr und von 15.00 bis 
17.30 Uhr) einsehen. 
Eine vorherige Terminvereinbarung, 
Telefon 0941/507-1634, wird empfohlen.

Regensburg, 4. November 2016
Stadt Regensburg
Bauordnungsamt
Im Auftrag

Frohschammer
Leitender Rechtsdirektor
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Öffentliche Ausschreibungen

Die Stadt Regensburg
Vergabeamt
D.-Martin-Luther-Str. 3
93047 Regensburg
Telefon 0941/507-5629
Fax 0941/507-4629
Mail: vergabestelle@regensburg.de

beabsichtigt folgenden Auftrag  
zu vergeben:

1.  Öffentliche Aussschreibung  
nach VOB/A

16 A 213 –  Abbruch- und Rückbau- 
arbeiten nach DIN 18459

16 A 215 –  Malerarbeiten nach  
DIN 18363 – Wiederholungs-
anstrich Fassade

Nähere Informationen zu oben  
genannten Ausschreibungen siehe unter 
www.vergabe.bayern.de und  
www.regensburg.de/vergaben. 

2.  Öffentliche Ausschreibung  
nach VOL/A

16 A 173 –  Lieferung von Tischvitrinen
16 A 206 –  Lieferung von Mastleuchten 

für die Straßenbeleuchtung 
am Donaumarkt

16 A 207 –  Lieferung von Depot- 
möblierung

16 A 209 –  Lieferung, Installation  
und Wartung einer DHCP/
DNS-Appliance Trinzic

16 A 214 –  Beschaffung von WLAN-
Komponenten

Nähere Informationen zu oben  
genannten Ausschreibungen siehe unter 
www.regensburg.de/vergaben

Vorankündigung

Information über beabsichtigte 
Beschränkte Ausschreibungen nach  
§ 3 a Abs. 2 Nr. 1 VOB/A 2016 ab einem 
voraussichtlichen Auftragswert von 
25.000 Euro ohne Umsatzsteuer, siehe 
unter www.regensburg.de/vergaben

Auftraggeber:
Stadt Regensburg
Vergabeamt
D.-Martin-Luther Str. 3
93047 Regensburg
Telefon 0941/507-5629
Fax 0941/507-4629
E-Mail: vergabestelle@regensburg.de


